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Anlage 9 „Patientinnen- und Patienteninformation“ 
 
zur Durchführung des strukturierten Behandlungsprogramms nach § 137f SGB V KHK zwischen  
der AOK Sachsen-Anhalt, der IKK gesund plus, der KNAPPSCHAFT, Regionaldirektion Cottbus und der Kassenärztlichen Verei-
nigung Sachsen-Anhalt in der Fassung vom 01.04.2021 
 
Strukturiertes Behandlungsprogramm 
Eine Information für Patientinnen und Patienten  
 
Bei Ihnen wurde eine chronische Erkrankung diagnostiziert. Im Rahmen eines strukturierten Behandlungs-
programms (Disease-Management-Programm - DMP) möchte Ihre Krankenkasse Ihnen helfen, gut mit Ihrer 
Krankheit und mit eventuellen krankheitsbedingten Problemen umzugehen und Ihre Lebensqualität zu ver-
bessern. Die Teilnahme an diesem Programm sichert Ihnen eine optimale Behandlung, spezielle Informatio-
nen sowie eine umfassende ärztliche Betreuung. Nutzen Sie dieses Angebot Ihrer Krankenkasse mit all sei-
nen Vorteilen! 
 
Was macht DMP zu einer besonderen Versorgungsform? 
Chronische Erkrankungen stellen Sie und die an Ihrer Behandlung Beteiligten vor besondere Herausforderungen. 
Diese umfassen insbesondere die 
 

- Erhaltung oder Verbesserung Ihrer Lebensqualität, 
- Vermeidung einer Verschlechterung Ihrer Erkrankung, 
- Vermeidung des Auftretens von Komplikationen, 
- Vermeidung von Folge- und Begleiterkrankungen, 
- Vermeidung von unerwünschten Nebenwirkungen der Therapie. 

 
Dafür bietet Ihre Krankenkasse die besondere Versorgung durch ein strukturiertes Behandlungsprogramm an, über 
das wir Sie nachfolgend informieren möchten. Das Programm Ihrer Krankenkasse umfasst: 
 

- Behandlung auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft, 
- Erhöhung Ihrer Selbstmanagementkompetenz und 
- aktive Mitwirkung durch Sie, 
- Koordination Ihrer Behandlung, 
- kontinuierliche Dokumentation Ihrer Behandlungsdaten, 
- aktive Begleitung durch Ihre Krankenkasse. 

 
Behandlung auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft  
Das Wissen in der Medizin wächst täglich. Im Rahmen der Behandlungsprogramme sorgen alle Beteiligten dafür, 
dass Sie eine auf Ihre Situation abgestimmte Behandlung erhalten, die auf aktuellen gesicherten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen beruht. Ärzte, Wissenschaftler und Krankenkassen haben die Grundlagen der Behandlungspro-
gramme im gesetzlichen Auftrag gemeinsam erarbeitet und überprüfen diese regelmäßig auf Aktualität. Damit un-
terliegen die Programme hohen Qualitätsanforderungen. Es werden nur solche medikamentösen und nicht-medika-
mentösen Maßnahmen sowie Verfahren empfohlen, deren positiver Effekt und Sicherheit erwiesen sind. Diese sollen 
im Rahmen Ihrer Behandlung vorrangig zur Anwendung kommen. 
Die Anforderungen an die Behandlungsprogramme sind im Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V), der Risikostruk-
turausgleichsverordnung (RSAV) und insbesondere in der DMP-Anforderungen-Richtlinie des Gemeinsamen Bun-
desausschusses (G-BA) festgelegt. 
 
Erhöhung Ihrer Selbstmanagementkompetenz und aktive Mitwirkung durch Sie 
Ihre individuelle Betreuung bildet den Schwerpunkt dieser Behandlungsprogramme. Das Programm sieht vor, dass 
Ihre Ärztin oder Ihr Arzt Sie über Nutzen und Risiken der jeweiligen Therapie aufklärt, damit Sie gemeinsam mit ihr 
oder ihm den weiteren Behandlungsverlauf und die Ziele der Behandlung festlegen können. Ihre betreuende Ärztin 
oder Ihr betreuender Arzt wird Sie intensiv beraten, ausführlich informieren und Ihnen gegebenenfalls qualifizierte 
Schulungen empfehlen. So lernen Sie Ihre Krankheit besser verstehen sowie Ihren Lebensalltag und Ihre Erkrankung 
besser aufeinander abzustimmen.  
 
Ihr Arzt oder Ihre Ärztin wird Sie über den Umgang mit weiteren gesundheitsgefährdenden Einflüssen aufklären und 
mit Ihnen zusammen eine Handlungsstrategie zu deren Vermeidung abstimmen. Sie legen gemeinsam mit Ihrer 
Ärztin bzw. Ihrem Arzt Ihre individuellen Therapieziele fest und wirken aktiv an der Behandlung Ihrer Erkrankung mit.  
Das Programm sieht insbesondere regelmäßige Wiedervorstellungstermine vor. Nehmen Sie diese wahr und tragen 
Sie damit aktiv dazu bei, dass Sie Ihre vereinbarten Behandlungsziele erreichen. Zur Unterstützung Ihrer Selbstma-
nagementkompetenz dient die regelmäßige Dokumentation. 
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Koordination Ihrer Behandlung 
Die von Ihnen gewählte Ärztin oder der von Ihnen gewählte Arzt koordiniert die Programmdurchführung und berät 
und unterstützt Sie in allen Fragen. Voraussetzung für Ihre Teilnahme ist, dass diese Ärztin bzw. dieser Arzt selbst 
am Programm teilnimmt.  
Ihre Ärztin oder Ihr Arzt wird mit Ihnen regelmäßige Untersuchungstermine vereinbaren, deren Inhalte und Abstände 
fest geregelt sind. Sie bzw. er überprüft auch anhand festgelegter Kriterien, ob und welche Spezialisten oder Ein-
richtungen, die ebenfalls am Programm teilnehmen, hinzugezogen werden sollen und veranlasst eine erforderliche 
Mit- und Weiterbehandlung. Sie bzw. er übernimmt die nötige Abstimmung mit anderen Fachärztinnen oder Fach-
ärzten und Therapeutinnen oder Therapeuten und sorgt dafür, dass diese reibungslos zu Ihrem Wohl zusammenar-
beiten. 
 
Kontinuierliche Dokumentation Ihrer Behandlungsdaten sichert die Qualität 
Im Rahmen des Behandlungsprogramms erstellt Ihre koordinierende Ärztin bzw. Ihr koordinierender Arzt regelmäßig 
eine ausführliche Dokumentation mit Ihren persönlichen Behandlungsdaten. Die Dokumentation dient einerseits als 
Grundlage der Qualitätssicherung der Ärztinnen und Ärzte. Sie ermöglicht Ihrer Krankenkasse andererseits, Ihnen 
anlassbezogen auf Ihre Behandlungssituation abgestimmte Informationen und Angebote zu unterbreiten (siehe auch 
„Aktive Begleitung durch Ihre Krankenkasse“). Darüber hinaus bildet die Dokumentation die Grundlage für die wis-
senschaftliche Auswertung für die Weiterentwicklung der Programme. 
Von jeder Dokumentation erhalten Sie einen Ausdruck, den Sie sowohl für Ihr Selbstmanagement als auch als er-
gänzende Information für Ihre mit- und weiterbehandelnden Ärztinnen und Ärzte nutzen können. 
 
Eine ausführliche Information über die Weitergabe und den Schutz Ihrer Daten erhalten Sie zusammen mit der Teil-
nahmeerklärung (Information zum Datenschutz).  
 
Aktive Begleitung durch Ihre Krankenkasse 
Ihre Krankenkasse unterstützt Sie mit Informationen zum Programm. Dazu erhalten Sie von Ihrer Krankenkasse 
insbesondere zu Beginn der Teilnahme nochmals spezifische Informationen zu Ihrer Erkrankung. Im weiteren Verlauf 
Ihrer Teilnahme stellt Ihnen Ihre Krankenkasse anlassbezogen auf Ihre Behandlungssituation abgestimmte Informa-
tionen und Angebote zur Verfügung. Wenn Sie es wünschen, erklären Ihnen die Mitarbeiter Ihrer Krankenkasse dies 
auch gerne in einem persönlichen Gespräch. Darüber hinaus bietet Ihnen Ihre Krankenkasse spezielle Servicean-
gebote an. Auf Wunsch können Ihnen alle Ärztinnen und Ärzte sowie Krankenhäuser in Ihrer Umgebung, die am 
Programm teilnehmen, genannt werden. 
Sofern Sie an einem Programm außerhalb der Zuständigkeit Ihrer Krankenkasse teilnehmen wollen, z. B. wenn Ihr 
Wohnort oder die Praxis Ihrer Ärztin bzw. Ihres Arztes in einem anderen Bundesland liegt, erfolgt ggf. die Betreuung 
im Programm durch die beauftragte regionale Krankenkasse dieser Kassenart. 
 
Was sind die Teilnahmevoraussetzungen für das Behandlungsprogramm? 
 
• Sie sind bei einer Krankenkasse versichert, die dieses Programm anbietet, 
• die Diagnose Ihrer Erkrankung ist eindeutig gesichert, 
• Sie sind grundsätzlich bereit, aktiv am Programm mitzuwirken, 
• Sie wählen eine koordinierende Ärztin oder einen koordinierenden Arzt, der am Programm teilnimmt und 
• Sie erklären schriftlich Ihre Teilnahme am Programm und Einwilligung zur Datenverarbeitung.  
 
Wenn Sie mehrere chronische Krankheiten haben, können Sie auch an mehreren Programmen gleichzeitig teilneh-
men. Ausgenommen hiervon sind die gleichzeitige Teilnahme an den unterschiedlichen DMP für  
 

- Koronare Herzkrankheit und Herzinsuffizienz, 
- Asthma bronchiale und COPD, 
- Diabetes mellitus Typ 1 und Diabetes mellitus Typ 2. 

 
Ihre Teilnahme am Behandlungsprogramm ist freiwillig und für Sie kostenfrei 
Ihre aktive Mitwirkung ist von entscheidender Bedeutung für eine erfolgreiche Behandlung. Aus diesem Grund 
schreibt das Gesetz vor, dass Sie aus dem Programm ausscheiden müssen, wenn Sie beispielsweise innerhalb von 
zwölf Monaten zwei von Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt empfohlene Schulungen ohne stichhaltige Begründung versäumt 
haben. Entsprechendes gilt auch, wenn zwei vereinbarte Dokumentationen hintereinander nicht fristgerecht bei der 
Krankenkasse eingegangen sind, weil beispielweise die mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt vereinbarten Dokumentati-
onstermine von Ihnen nicht rechtzeitig wahrgenommen wurden. Natürlich können Sie auch jederzeit und ohne An-
gabe von Gründen Ihre Teilnahme am Programm beenden, ohne dass Ihnen hierdurch persönliche Nachteile ent-
stehen. Wenn sich das Programm in seinen Inhalten wesentlich ändert, informiert Sie Ihre Krankenkasse umgehend. 
Sofern Sie am DMP Brustkrebs teilnehmen, endet Ihre Teilnahme automatisch, wenn zehn Jahre nach der histolo-
gischen Sicherung des Brustkrebses keine Wiedererkrankung mehr aufgetreten ist. Beim Vorliegen von Fernmeta-
stasen können Sie dauerhaft im Programm verbleiben. 
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Ihre Krankenkasse und Ihre koordinierende Ärztin oder Ihr koordinierender Arzt möchten 
Sie aktiv bei der Behandlung Ihrer Erkrankung unterstützen.  
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